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LEGAL UPDATE ARBEITSRECHT 

Hamburg, 11. Juni 2025 

Mehrfaches Wahlrecht bei Betriebsratswahlen 

für Matrix-Manager möglich 

Sandra Felicia Schramm 

Im Jahr 2026 finden die nächsten turnusmäßigen 

Betriebsratswahlen statt. Dabei kann die Erstellung 

der Wählerlisten gerade in Unternehmen mit kom-

plexen Organisations- und Betriebsstrukturen zu 

Schwierigkeiten führen. Das Bundesarbeitsgericht 

hat nun mit Beschluss vom 22. Mai 2025 (7 ABR 

28/24) klargestellt, dass zumindest unternehmens-

interne Matrix-Manager, also Führungskräfte, die 

innerhalb eines Unternehmens in mehreren Betrie-

ben Arbeitnehmer führen, auch in mehreren Betrie-

ben wahlberechtigt sein können. 

Ausgangslage 

Die Betriebszugehörigkeit von Matrix-Managern 

beschäftigt die Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts seit längerem. 2019 stellte 

das Bundesarbeitsgericht erstmals fest, dass es für 

die Einstellung eines Arbeitnehmers im Sinne des 

§ 99 BetrVG in einem Betrieb ausreichen kann, 

dass der Arbeitnehmer dort ansässige 

Arbeitnehmer (fachlich) führt (BAG, Beschl. vom 

22.10.2019 – 1 ABR 13/18). Dies hat in 

Unternehmen mit Matrixorganisation regelmäßig 

zur Folge, dass Führungskräfte in zwei oder 

mehreren Betrieben eingestellt sind: Ihrem 

“Hauptbetrieb”, an dem sich bspw. der 

regelmäßige Arbeitsplatz der Führungskraft 

befinden kann und alle weiteren Betriebe, in denen 

die Führungskraft Führungsaufgaben übernimmt. 

Wie das Bundesarbeitsgericht nun entschieden 

hat, hat diese Eingliederung in mehrere Betriebe 

nicht nur zur Folge, dass bei der Durchführung 

personeller Einzelmaßnahmen ggf. die 

Betriebsräte mehrerer Betriebe beteiligt werden 

müssen. Sie führt auch dazu, dass die betroffenen 

Führungskräfte berechtigt sein können, die 

Betriebsräte mehrerer Betriebe zu wählen:  

Sachverhalt 

Die Beklagte beschäftigte in fünf Betrieben ca. 

2.600 Arbeitnehmer. Die Wählerliste des Betriebes 

“Süd” für die Betriebsratswahl 2022 umfasste dabei 

neben 498 unstreitig dem Betrieb “Süd” 

zugehörigen Arbeitnehmern auch 128 

Führungskräfte, die zwar Arbeitnehmer des 

Betriebes führten – darüber hinaus jedoch nicht für 

diesen Betrieb tätig wurden und arbeitsvertraglich 

einem der anderen vier Betriebe zugeordnet 

waren.  

Nach Durchführung der Betriebsratswahl rügte die 

Arbeitgeberin deren Unwirksamkeit. Sie führt aus, 

dass die Wählerliste unter Verstoß gegen § 7 S. 1 

BetrVG auch Arbeitnehmer erfasst habe, die dem 

Betrieb “Süd” nicht angehörten. 

  

https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/betriebsratswahl-aktives-wahlrecht-von-fuehrungskraeften-in-mehreren-betrieben-bei-einer-unternehmensinternen-matrix-struktur/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/presse/betriebsratswahl-aktives-wahlrecht-von-fuehrungskraeften-in-mehreren-betrieben-bei-einer-unternehmensinternen-matrix-struktur/
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__99.html
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/1-abr-13-18/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/1-abr-13-18/
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__7.html
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Die streitigen Führungskräfte seien nicht in den 

Betrieb “Süd” eingegliedert gewesen. Dürften sie 

an der dortigen Betriebsratswahl teilnehmen, 

wären sie in mehreren Betrieben wahlberechtigt. 

Dieses “Mehrfach-Wahlrecht” sei ein Verstoß 

gegen das Demokratieprinzip und daher 

unzulässig.  

Sowohl das Arbeitsgericht Stuttgart als auch das 

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg gaben 

der Beklagten Recht und sprachen den Matrix-

Führungskräften das Wahlrecht in mehreren 

Betrieben ab. Das Landesarbeitsgericht Baden-

Württemberg (Beschl. vom 13.06.2024 – 3 TaBV 

1/24) begründete dies damit, dass die 

Eingliederung eines Arbeitnehmers im Sinne des § 

99 BetrVG anders zu bewerten sei als das 

Betriebsratswahlrecht nach § 7 S. 1 BetrVG. Auch 

ein Arbeitnehmer, der in mehrere Betriebe 

eingegliedert sei, könne nur in einem dieser 

Betriebe wahlberechtigt sein.  

Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 

vom 22. Mai 2025 

Diese Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht 

mit Beschluss vom 22. Mai 2025 aufgehoben und 

klargestellt, dass die Wahlberechtigung nach § 7 S. 

1 BetrVG mit der Eingliederung eines 

Arbeitnehmers in einen – oder mehrere – Betriebe 

einhergeht. Es führt damit seine Rechtsprechung 

zur betrieblichen Eingliederung von Matrix-

Führungskräften fort und stellt fest, dass Matrix-

Führungskräfte auch im Hinblick auf die 

Betriebsratswahlen Arbeitnehmer mehrerer 

Betriebe sein können.  

Dies gilt zumindest für Matrix-Führungskräfte, die 

in einer unternehmensinternen Matrixorganisation 

tätig sind, also einer Matrixorganisation, die 

ausschließlich aus Betrieben eines Unternehmens 

besteht.  

Auswirkungen auf die Praxis 

Die Entscheidung hat unmittelbare Auswirkungen 

auf kommende Betriebsratswahlen. Bei der 

Erstellung der Wählerlisten können auch Matrix-

Führungskräfte zu berücksichtigen sein, die bereits 

in einem anderen Betrieb des Arbeitgebers 

wahlberechtigt sind. Dies sollten in 

entsprechenden Matrixstrukturen organisierte 

Arbeitgeber berücksichtigen, die nach § 2 Abs. 2 

WO bei Anfertigung der Wählerliste zu 

unterstützen haben.  

Dabei ist darauf zu achten, dass auf 

unternehmensübergreifende 

Matrixorganisationen, also Matrixorganisationen, 

die aus Betrieben mehrerer Unternehmen 

bestehen, das Bundesarbeitsgericht seine jüngere 

Rechtsprechung zur Eingliederung von Matrix-

Führungskräften bislang nicht übertragen hat. Da 

die Matrix-Führungskräfte in solch 

unternehmensübergreifenden Matrixstrukturen 

oftmals Arbeitnehmer von Betrieben führen, in 

denen sie selbst nicht den Weisungen des 

Betriebsinhabers unterliegen, liegt in diesen Fällen 

nach der bisherigen Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts keine Eingliederung im 

Sinne des § 99 BetrVG vor. Dieser feine aber 

weitreichende Unterschied wird in der Praxis häufig 

übersehen. Ob dies weiter Bestand haben wird und 

auch einem Wahlrecht der Matrix-Führungskräfte 

bei den Betriebsratswahlen in 

unternehmensübergreifenden 

Matrixorganisationen entgegensteht, wird die 

weitere Entwicklung der Rechtsprechung zeigen. 

 

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/NJRE001587044
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/NJRE001587044
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__99.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__99.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvgdv1wo/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvgdv1wo/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__99.html
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Hinweis 

Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetz en. Sprechen 

Sie bei Fragen bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Sandra Felicia Schramm unter +49 40 500360 755 oder 

sschramm@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 

Wir verwenden das generische Maskulinum und sehen von einer Nennung aller Geschlechtsidentitäten ab, damit dieser Text besser  lesbar ist, 

und meinen damit ausdrücklich jeden in jeder Geschlechtsidentität.  

Unsere Standorte 

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

BERLIN  

Kantstr. 164, 10623 Berlin 

Tel. +49 30 884503-0  

Fax +49 30 882715-0 

HAMBURG 

Alter Wall 20 - 22, 20457 Hamburg 

Tel. +49 40 500360-0 

Fax +49 40 500360-99 

FRANKFURT AM MAIN  

Ulmenstr. 30, 60325 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 170000-17  

Fax +49 69 170000-27 

KÖLN 

Kennedyplatz 2, 50679 Köln  

Tel. +49 221 33660-0  

Fax +49 221 33660-80 

MÜNCHEN 

Prinzregentenstr. 22, 80538 München 

Tel. +49 89 3090667-0 

Fax +49 89 3090667-90 

 

 

http://www.goerg.de/

